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und Art der Anklage, Gegenüberstellung mit* den Be
lastungszeugen, gerichtliche Vorladung von Entlastungs
zeugen und Hinzuziehung eines Verteidigers. Strafen, 
die gegen das gerechte Maß oder die Menschlichkeit 
verstoßen und solche, die das Gesetz nicht vorsieht, 
dürfen nicht verhängt werden.

5. Verurteilungen, die unter dem Hitler-Regime au» 
politischen, rassischen oder religiösen Gründen erfolgten, 
müssen aufgehoben werden.

III.
Abschaffung der Ausnahme- und Sondergerichte 

des Hitler-Regimes
Der Volksgerichtshof, die Gerichte der Nationalsozia

listischen Deutschen Arbeiterpartei und die Sonder
gerichte sind aufgehoben. Ihre Wiedereinsetzung ist ver
boten.

IV.
Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit

1. In der Ausübung seiner Amtstätigkeit ist der 
Richter unabhängig von Weisungen der ausführenden 
Gewalt. Er ist nur dem Gesetz unterworfen.

2. Der Zugang zum Riehteramt steht, ohne Rücksicht 
auf Rasse, Religion oder Nationalität, allen Personen 
offen, sofern sie die Grundsätze der Demokratie an
erkennen.

3.. Beförderung des Richters erfolgt ausschließlich 
nach Maßgabe seiner Leistungen und juristischen Be
fähigung.

V.
Schlußsatz

Ordentliche deutsche Gerichte werden die Rechts» 
pflege in Deutschland fm Einklang mit den Grundsätzen 
dieser Proklamation ausüben.

Ausgefertigt in Berlin, den 20. Oktober 1945.

Alliierte Kontrollbehörde
Kontrollrat
Gesetz Nr. 3.

Der Kontrollrat verordnet folgendes:

Artikel I
Die für die Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezem

ber festgesetzte Lohnsteuer wird hiermit im Wege einer 
außerordentlichen Maßnahme um 25% erhöht.

Artikel II
*

Die Einkommensteuer (mit Ausnahme der Lohn
steuer) und die Gesellschaftssteuer werden um 61/« %, 
d. h. um ein Sechzehntel der iür das gesamte laufende 
Jahr festgesetzten Veranlagung erhöht.

Der Betrag der auf obige Weise errechneten Er
höhung wird vor dem 31. Dezember erhoben.

Ausgefertigt in Berlin, den 20‘. Oktober 1945.

І1 II» Bekanntmachungen des Magistrats

Ernährung
Winterbevorratung mit Kartoffeln

Größere Kartoffelanlieferungen nach Berlin und die 
Notwendigkeit, Lagerräume freizustellen, ermöglichen es, 
mit der Einkellerung von Winterkartoffeln jetzt zu begin
nen. Daher wird angeordnet:

1. Als erste Rate für den Kartoffel-Wintervorrat im 
I Einzelhaushalt können ab sofort

2 5kg (Vt Z e n t n e r )  K a r t o f f e l n  
І auf die zusammenhängenden Abschnitte 46 bis 43

des neuen Berliner Bezug-sausweises (M, F und K) 
I bei dem Kleinverteiler bezogen werden, bei dem

der Verbraucher für den Kartoffelbezug im Monat 
‘i Oktober angemeldet ist.

2. Selbsterzeugern ist die Einkellerung von Kartoffeln 
auf die durch Ziffer ! freigegebenen Abschnitte des

Berliner Bezugsausweises bis zu weiterer Regelung 
untersagt.

Da eine zeitliche Begrenzung der Gültigkeitsdauer 
der aufgerufenen Abschnitte Vorbehalten bleiben muß, 
wird dringendst empfohlen, die Einkellerungskartoffeln 
schleunigst abzunehmen, sobald das Kleinhandelsgeschäff 
über entsprechende Vorräte verfügt. Im übrigen liegt 
sorgfältigste Behandlung und sparsamster Verbrauch der 
Kartoffeln im selbstverständlichen eigenen Interesse jedes 
Einkellernden.

B e r l i n ,  den 13. Oktober 1945.

Der Magistrat der Stadt Berlin 
Abt. für Ernährung 
к V.: Dr. D ü r i n g

Städtische Betriebe
Rationierung des Gasverbrauchs

Auf BefehL der Alliierten Kommandantur der Stadt 
Berlin wird die Gaslieferung an die Haushaltungen ab 
sofort rationiert.

1. Der zulässige Höchstverbrauch richtet sich nach der 
Anzahl der Personen, die in einer Wohnung wohnen und 
an einen Gasmesser arageschlossea sind und beträgt 
monatlich bei

1 Person . .
2 Personen .
3 Personen .
4 Personen .
5 Personen ..
6 Personen . 
? Personen .
8. Personen 

usw. je Person

10.7 cbm
13.3 ebm
16.0 cbm
18.7 cbm
21.3 cbm
24.0 cbm 
26-, 7 cbm
29.3 cbm
2,6 cbm mehr.


